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BEGRÜNDUNG gem. § 9 Abs. 8 BauGB mit den Angaben nach § 2a BauGB 

 

1. ALLGEMEINES, ANLASS DER PLANUNG 
 
1.1   PLANUNG, ANLASSE UND ZIELE 

In der Gemeinde Neuendettelsau steht einer anhaltend großen Nachfrage nach Bauland kein adä-

quates Angebot an Bauparzellen gegenüber. Die zuletzt in den Jahren ab 2015  erschlossenen Bau-

gebiete sind fast vollständig vermarktet. Da weder im Bereich der Innenerschließung noch in den 

vom Flächennutzungsplan ausgewiesenen Ortsrandlagen namhafte Baulandreserven mobilisiert 

werden können, sollen auch Areale mit einem geringen Flächenangebot beplant werden. 

 

1.2   LAGE, ABGRENZUNG UND BESCHREIBUNG DES GEBIETES 

Ein kleines Baulandpotential ist westlich des Ortszentrums von Neuendettelsau, nördlich der Chem-

nitzer Straße auf den drei Grundstücken Fl.Nrn. 1102/28, 1102/73 und 1102/74 Gemarkung Neuen-

dettelsau vorhanden. (Abb. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Lageplan – Ausschnitt aus der topografischen Karte (ohne Maßstab) 

Es handelt sich um bislang unbeplantes Gebiet mit einer Fläche von 0,6068 ha, für das auf Antrag 

der Grundstückseigentümer ein Bebauungsplan aufgestellt werden soll.  

Das Plangebiet (Abb. 2) 

- ist im Norden und Osten von den Mischwaldflächen auf Fl.Nrn. 1102 und 1102/30 umrahmt und 

- grenzt im Süden und Westen unmittelbar an die Chemnitzer Straße (Fl.Nr. 1102/21) an.  
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Abb. 2: Lage und Geltungsbereich des Bebauungsplans (ohne Maßstab) 

 

2.   PLANUNGSRECHTLICHE VORAUSSETZUNGEN  
 
2.1   REGIONALPLAN 

Die Gemeinde Neuendettelsau liegt am östlichen Rand der Planungsregion Westmittelfranken (8),  

an die sich im Westen die Industrieregion Mittelfranken (7) anschließt. 

Die Karten des Regionalplans (Abb. 3) 

-  stufen den Ort als Unterzentrum im allgemeinen ländlichen Raum ein (Zielkarte 1 – Raumstruktur) 

-  ordnen das Gemeindegebiet naturräumlich innerhalb der Haupteinheit 113 „Mittelfränkisches 

Becken“ der Untereinheit 113.3 „Südliche Mittelfränkische Platten“ zu. Die Nutzung des Gemein-

degebiets wird als Intensive Landnutzung“ bewertet. Für den Zentralort ist „Städtisch- Industrielle 

Nutzung“ angegeben  (Begründungskarte Ökologisch- funktionelle Raumgliederung). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Abb. 3: Ausschnitt  aus der Zielkarte 1 „Raumstruktur“ des Regionalplans 
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Als Ziel formuliert der Regionalplan zum Thema Wohnbauflächen: 

„Insbesondere in den zentralen Orten und in geeigneten Gemeinden an Entwicklungsachsen sowie 

in Gemeinden mit regionalplanerischer Funktion im Bereich der Wohnsiedlungstätigkeit soll in aus-

reichendem Umfang Bauland bereitgestellt werden.“ 

 

2.2   LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM 

Nach dem Entwurf der LEP- Teilfortschreibung 2017 ist eine gemeinsame Aufstufung mit einer 

Nachbarkommune zu einem Mittelzentrum (Mehrfachzentrum) vorgesehen. 

 

2.3   FLÄCHENNUTZUNGS- UND LANDSCHAFTSPLAN 

In der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 

Neuendettelsau ist der Geltungsbereich des angestrebten Bebauungsplans als Teil eines Mischge-

biets (MI) dargestellt. (Abb. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 4: Ausschnitt Flächennutzungsplan mit Kennzeichnung des Geltungsbereichs (ohne Maßstab) 

 

Da der Planbereich derzeit noch Teil des sog. Muna-Waldes ist, wird auf das in der Zusammen-

fassenden Erklärung zur 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans formulierte Ziel hingewiesen, 

wonach „Unvermeidbare Eingriffe in den Waldbestand durch konsequente Neuaufforstungen ausge-

glichen werden sollen.“ 

 

2.4   BIOTOPKARTIERUNG /SCHUTZGEBIETE 

Im Geltungsbereich liegen keine amtlich kartierten Biotope. Im Geltungsbereich und im Umfeld be-

finden sich keine Schutzgebiete und auch keine Natura 2000- Gebiete. 
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3.  SPEZIELLE ARTENSCHUTZRECHTLICHE PRÜFUNG (SAP)

Die Prüfung des speziellen Artenschutzes ist nach § 44 und § 67 BNatSchG Voraussetzung für die 

naturschutzrechtliche Zulassung eines Vorhabens. Sie hat das Ziel, die artenschutzrechtlichen Ver-

botsbestände bezüglich der gemeinschaftlich geschützten Arten (alle europäischen Vogelarten und 

Arten des Anhang IV der FFH Richtlinie), die durch das Vorhaben erfüllt werden können, zu ermitteln 

und darzustellen. 

Die saP des Diplom- Biologen Ulrich Messlinger, erstellt im Juni 2017, liegt als eigene Studie bei. 

4.  UMWELTBERICHT

4.1   EINLEITUNG

4.1.1  INHALT UND ZIELE DES BEBAUUNGSPLANES

Der Bebauungsplan Nr. 31„Chemnitzer Straße Ost“ der Gemeinde Neuendettelsau überplant eine 

Fläche von insgesamt 6.068 m². Zum Geltungsbereich zählen die Grundstücke Fl.Nrn. 1102/28,

1102/73 und 1102/74 Gemarkung Neuendettelsau.

Festgesetzt wird ein Mischgebiet mit einer maximalen GRZ von 0,4 und einer GFZ von 0,8.

Flächeninanspruchnahme: 

Bestand m² Planung m²

Plangebiet 6.070 6.070

Wald 5.640

Befestigte bzw. bebaute Fläche 430

Neue Bauplatzflächen 6.070

Straße und öffentliche Grünfläche keine keine

Private Fläche mit Pflanzgebot 840

                            Abb. 5: Luftbild  mit Einzeichnung bereits befestigter/bebauter Fläche 

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplans soll die an der Chemnitzer Straße vorhandene Bebau-

ung in Einklang mit den Zielen des Flächennutzungsplans in östlicher Richtung fortgeführt werden.  
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Auf dem im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstück Fl.Nr. 1102/28 

befindet sich auf ca. 430 m² befestigter Fläche (Abb. 5) ein 62 m² großes Nebengebäude, das dem 

Vogelschutzverein Neuendettelsau e.V. zu Vereinszwecken dient. Die restliche befestigte Fläche 

wird zu Lagerzwecken verwendet. Die weiteren Grundstücke im Plangebiet mit ihrem Bestand an 

Laub- und Nadelbäumen sowie anderem Aufwuchs werden derzeit lediglich forstwirtschaftlich ge-

nutzt.  

Von den in südwestlicher Richtung an das Plangebiet angrenzenden Grundstücken entlang der 

Chemnitzer Straße befindet sich Fl.Nr. 1102/29 seit langen Jahren im Besitz der Amateur-Funksport-

Gruppe Neuendettelsau e.V. (AFGN), die dort Funkanlagen und ihr Vereinsheim unterhält. Westlich 

angrenzend folgen zwei Wohnhäuser, danach die Einmündung der Glauchauer in die Chemnitzer 

Straße, an deren westlichem Ende eine gemischte Bebauung aus Wohn- und gewerblichen Gebäu-

den sowie ein Wasserturm der Gemeindewerke liegen.  

Südlich der Chemnitzer Straße liegt dem Plangebiet das Firmengelände eines Baugeschäfts mit ei-

nem Wohn-, mehreren Betriebsgebäuden und einem Lagerplatz gegenüber.  

Etwa 50 m südöstlich des Plangebiets befindet sich am südöstlichen Ende der Chemnitzer Straße 

der Wertstoffhof, noch weiter südöstlich, in ca. 80 m Entfernung, schließt sich jenseits des Nordteils 

der Karlsbader Straße das Betriebsgelände des gemeindlichen Bauhofs an.  

Da es bislang für das Gebiet entlang der Chemnitzer Straße keinen rechtskräftigen oder in Aufstel-

lung befindlichen Bebauungsplan gibt, hat sich in den Folgejahren des Zweiten Weltkriegs eine un-

terschiedlichen Interessen dienende Bebauung entwickelt, die ein sehr heterogenes Bild erzeugt. Ein 

städtebauliches Gesamtkonzept  ist nicht erkennbar. 

Mit der  konsequenten Ergänzung der Bauzeile nördlich der Chemnitzer Straße soll der Ansatz für 

eine städtebauliche Neuordnung des Geländes entlang der Chemnitzer Straße und des Areals der 

ehemaligen Luftmunitionsanstalt („Muna“) aus dem zweiten Weltkrieg geschaffen werden, die auch 

im Zusammenhang mit der Mobilisierung der Industriebrache einer früheren Strumpffabrik, des west-

lich gelegenen sog. „Tauscher- Geländes“ zu sehen ist, dessen baulicher Bestand sich nördlich der 

Glauchaucher Straße in den Muna- Wald hinein erstreckt.  

 
4.1.2  UMWELTRELEVANTE ZIELE UND DEREN BERÜCKSICHTIGUNG 

Allgemein gültige Grundlagen für den Umweltschutz sind im Baugesetzbuch, den Naturschutz- und  

Immissionsschutzgesetzen sowie in der Abfall- und Wassergesetzgebung enthalten.  

Der Prüfung des Schutzgutes Kulturgut ist die bayerische Denkmalliste des bayerischen Landesamts 

für Denkmalpflege zugrunde gelegt, wonach kein Baudenkmal im unmittelbaren Geltungsbereich be-

steht.  

Zur Ein- und Durchgrünung des Plangebietes werden Pflanzgebote für standortgerechte Hecken und 

Bäume festgesetzt, i.e.  

- entlang der Chemnitzer Straße straßenbegleitend Einzelbäume  

- im nördlichen Bereich der Grundstücke, angrenzend an den Wald, ein 6 m breiter Pflanzstreifen, 

der einen neuen Waldsaum bilden und so einen Übergang von der Bebauung zum Wald schaffen 

soll. 

 

4.2  BESTANDSAUFNAHME, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN EINSCHLIEß-

LICH DER  PROGNOSE BEI DURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

 

4.2.1  BESTANDSAUFNAHME, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG 

Der Geltungsbereich befindet sich im Westen von Neuendettelsau. Im Süden grenzt die Chemnitzer 

Straße an, im Osten, Norden und Westen Waldfläche.  
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Im Geltungsbereich sind keine kartierten Biotope gemäß Art. 13b des Bayerischen Naturschutz-

gesetzes (BayNatSchG) und keine FFH- Gebiete sowie geschützten Biotope nach Art. 13d oder 13e 

BayNatSchG vorhanden.   

Abgesehen von der kleinflächigen Bebauung mit einem Gebäude und einer Lagerfläche (s.o. 

Abschnitt 4.1.1) wird der überwiegende Teil des artenreichen Mischwalds nur forstwirtschaftlich 

genutzt.  

 

SCHUTZGUT BODEN 

Bestand: 

Das Ausgangsgestein im Planungsgebiet wird fast ausschließlich von den Sandsteinen des Oberen 

Keupers gebildet. Im Geltungsbereich steht Blasensandstein an. Aus dem mittel- bis grobkörnigen, 

feldspatreichen Sandstein sind sandig- lehmige, mittel- bis tiefgründige Braunerden entstanden. 

Für das Planungsgebiet liegt noch kein Bodengutachten vor. 

Vorbelastungen: 

Die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegenden Grundstücke FI.Nrn. 1102/28, 1102/73 und 

1102/74 Gemarkung Neuendettelsau gehören zum ehemaligen Muna-Gelände und sind deshalb im 

Altlastenkataster wegen des Verdachts auf schädliche Verunreinigungen durch sprengstofftypische 

Parameter eingetragen. Solange eine abschließende Stellungnahme für den Wirkungspfad nicht 

vorliegt, sind bei Bau- und Erdarbeiten auf diesen Grundstücken abfall- und arbeitssicherheits-

rechtliche Belange zu beachten. Nach telefonischer Auskunft des Landratsamtes Ansbach liegt für 

die überplanten Grundstücke kein negativer Bescheid vor. 

 

SCHUTZGUT WASSER 

Bestand: 

Im Geltungsbereich befinden sich keine oberirdischen Wasserläufe, Gräben oder Versickerungs-

becken.  

Das anfallende Regenwasser kann bis zu den stauenden Tonlagen im Boden einsickern. Unter dem 

oberflächig anstehenden Blasensandstein liegen tonige, wasserstauende Lehrbergschichten, so 

dass der Blasensandstein im Gemeindegebiet grundwasserführend ist. 

Die Straßenentwässerung der Chemnitzer Straße ist an den bestehenden Mischwasserkanal ange-

bunden. 

Vorbelastung: 

Für das Grundwasser besteht im Bereich der Waldflächen kein Risiko für Schadstoffeinträge und 

somit auch keine Vorbelastung.  

 

SCHUTZGUT KLIMA/LUFT 

Bestand: 

Großklimatisch ist der Raum um Neuendettelsau durch die Lage am Rand des relativ warmen mittel-

fränkischen Beckens geprägt. Die mittlere Niederschlagsmenge beträgt 650 - 750 mm/a, die durch-

schnittliche Temperatur liegt bei 7 - 8 Grad.  

Kleinklimatisch wirksam ist im Planungsgebiet der Neuendettelsauer Wald. Dieser ist in der Wald-

funktionskarte als Wald mit besonderer Bedeutung für den regionalen Klimaschutz eingestuft. 

 

SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN  

Bestand: 
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Der Wald  bietet Lebensraum für Insekten, Kleinsäuger und unterschiedliche Vogelarten. Ferner ist  

eine vielfältige Vegetation anzutreffen. 

Es sind keine Natura 2000 Flächen (FFH-Gebiet), Natur- bzw. Landschaftsschutzgebiete oder Natur-

parks im Umgriff des Bebauungsplanes erfasst. Biotope laut bayerischer Biotopkartierung sind im 

Planungsgebiet nicht verzeichnet. 

Der Wald gliedert sich in drei Bereiche (Abb. 6):  

Der Bereich I  ist überwiegend geprägt durch Eichen, dem Kiefern, Buchen und Ahorn beigemischt 

sind. Der Bestand ist geschlossen und ca. 70 - 90 Jahre alt. Die Qualität der Eichen ist 

mäßig bis gut. Auf Teilflächen ist Naturverjüngung aus Berg-Ahorn vorhanden. Die 

Naturverjüngung aus Fichten ist abgestorben. Am Waldrand finden sich auch Robinien 

und Birken. 

Der Bereich II besteht eher aus einzelnen Bäumen und bildet keinen geschlossenen Wald. Hier fin-

det man überwiegend Buchen, Eichen, Kiefern und Birken. Das Alter des Baumbe-

standes liegt bei ca. 70 - 90 Jahren.  

Im Bereich III  ist ein Verjüngungsbestand mit einem lockeren Schirm aus Kiefern, Birken und Eichen 

anzutreffen. Das Bestandsbild entstand nach der Trockenheit 2003, in der der Fichten-

reinbestand weitgehend abgestorben ist. Auf Teilflächen findet sich Naturverjüngung 

aus Buchen, Ahorn, Esche und Pappeln. Eine Fläche von ca. 20 – 30 % ist unbestockt 

bzw. lediglich mit Holunder bewachsen. 

In den Bereichen II und III ist ein Absterben der Birken zu verfolgen. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es sich bei dem Wald um einen standorttypischen  

Mischwald handelt, der keinen besonders zu schützenden Baumbestand aufweist. 

 
 
 
               
  
 
 
 
 
                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
                                                            Abb. 6: Luftbild mit Waldbereichen 

 

SCHUTZGUT MENSCH (ERHOLUNG / IMMISSIONEN) 

Bestand: 

Der Geltungsbereich liegt in einem Mischgebiet und besteht derzeit überwiegend aus Waldfläche.  

Im Westen grenzt vereinzelte Wohnbebauung an, auf der Südseite der Chemnitzer Straße ist ein 

umzäunter Lagerplatz vorhanden. Im Norden grenzt ein umzäuntes Waldstück an, das von der Zoll-

I 
II 

III 
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hundeschule als Trainingsgelände genutzt wird. Der Geltungsbereich ist ohne besondere Bedeutung 

für die Naherholung. Jedoch werden die Wege in der Umgebung von Spaziergängern und Radfah-

rern genutzt.  

 

SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Bestand: 

Der Geltungsbereich liegt zwischen Siedlungsgebieten und Wald und ist durch relativ kleinteilige 

landwirtschaftliche Nutzflächen geprägt. Das Gebiet bietet keine hohe Aufenthaltsqualität oder be-

sondere Erholungsmöglichkeiten, wird von Erholungssuchenden jedoch regelmäßig durchquert. 

Östlich des Planbereichs verläuft auf dem Feldweg Fl.Nr. 1102/15 der Rundwanderweg Nr. 5. 

 

SCHUTZGUT KULTUR UND SACHGÜTER 

Für den Geltungsbereich gibt es keine Hinweise auf Kultur- und Sachgüter.  

Beim Auffinden von Bodendenkmälern sind nach Art. 8 Abs. 1 - 2 DSchG die Untere Denkmal-

schutzbehörde im Landratsamt Ansbach bzw. die zuständige Zweigstelle des Bayerischen Landes-

amtes für Denkmalpflege, Nürnberg, zu verständigen. Die Arbeiten sind in diesem Fall sofort einzu-

stellen, bis die Denkmalschutzbehörde über das weitere Vorgehen entschieden hat. 

 
4.2.2   ERMITTLUNGEN DER UMWELTAUSWIRKUNGEN AM STANDORT 

 

SCHUTZGUT BODEN 

Das geplante Vorhaben hat folgende mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  

auf das SCHUTZGUT BODEN: 

 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkungen auf das Schutzgut 

Baubedingte Wirkung 

Temporäre Flächeninanspruchnahme 
Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch 

Versiegelung und Aufschüttung 

Anlagenbedingte Wirkung 

- Erhöhung des Versiegelungsgrades 

- Neubebauung einer Waldfläche 

Teilweise vollständiger Verlust von Boden- 

funktionen; Verlust von naturnahen Böden; 

Beeinträchtigung der Filter- und Pufferfunktion   

Betriebsbedingte Wirkung 

Stoffeinträge Nicht vorhanden 

 
Auswirkungen: 

Bei Verwirklichung der Planung kommt es zu einem naturschutzrechtlich ausgleichspflichtigen  

Verlust von offenem belebtem Boden durch Versiegelung und Überbauung.  

 

SCHUTZGUT WASSER 

Das geplante Vorhaben hat folgende mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen 

auf das SCHUTZGUT WASSER: 
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Auslösender Wirkfaktor Auswirkungen auf das Schutzgut 

Baubedingte Wirkung 

- Temporäre Wasserhaltung 

- Temporäre Stoffeinträge  

Temporäre Beeinträchtigung des Grundwasser- 

haushalts durch kleinräumige Absenkungen 

Anlagebedingte Wirkung 

- Erhöhung des Versiegelungsgrades 

- Neubebauung einer Waldfläche 

Verlust von Grundwasserneubildung  

durch Versiegelung und Verringerung des Re-

tentionsvermögens 

Betriebsbedingte Wirkung 

Stoffeinträge nicht vorhanden 

 

Auswirkungen: 

Durch die teilweise Versiegelung des Gebietes, wird das Retentionsvermögen verringert. Die  

Grundwasserneubildung wird daher reduziert.  

Die Versickerung von Regenwasser ist aufgrund der Bodenbeschaffenheit nur bedingt möglich.  

Eine erhebliche Auswirkung auf das Schutzgut Wasser ist somit nicht zu erwarten. 

 

SCHUTZGUT KLIMA/LUFT 

Das geplante Vorhaben hat folgende mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  

auf das SCHUTZGUT KLIMA/LUFT: 

 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkungen auf das Schutzgut 

Baubedingte Wirkung 

Temporäre Schall-, Staub- und 

Schadstoffemission 

Geringe Beeinträchtigung der Lufthygiene 

für das angrenzende Wohnhaus 

Anlagebedingte Wirkung 

- Erhöhung des Versiegelungsgrades 

- Neubebauung einer Waldfläche 

Verlust von Freiflächen mit klimaaus-

gleichenden und lufthygienischen  Funktionen 

Betriebsbedingte Wirkung 

Staub-, Schall- und Schadstoffemissionen Nicht zu erwarten 

 

Den in Anspruch genommenen Flächen kommt eine gewisse Bedeutung als Kalt- und Frischluft-

entstehungsgebiet zu. 

Der Verlust der Kaltluftentstehungsflächen durch Versiegelung kann im gesamt klimatischen Zu-

sammenhang als untergeordnet eingestuft werden und wird zudem durch die grünordnerischen 

Maßnahmen kompensiert. 

Im Umfeld der versiegelten Flächen wird die Boden- und Lufttemperatur in Abhängigkeit von der 

Sonneneinstrahlung ansteigen. 

Die Durchführung der Planung wird zu einem geringfügig höheren Kfz- Verkehrsaufkommen führen 

und daher die Schadstoffbelastung in geringem Maß auf den Straßen erhöhen. 

Durch die Planung sind geringe Auswirkungen auf das SCHUTZGUT KLIMA/LUFT zu erwarten. 
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SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN 

Das geplante Vorhaben hat folgende mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen  

auf das SCHUTZGUT TIERE UND PFLANZEN: 

 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkungen auf das Schutzgut 

Baubedingte Wirkung 

Bauzeitliche Schallemission 
Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung   

von Lebensräumen 

Anlagebedingte Wirkung 

Flächeninanspruchnahme  

- durch Gebäude 

Funktionsbeeinträchtigung durch Veränderung 

der Standortfaktoren (Vegetation, Wasser- 

Haushalt, Klima etc.) 

Betriebsbedingte Wirkung 

Schallemissionen 
Zeitweise Störung von angrenzenden  

Lebensräumen als gering anzusehen 

 

Auswirkungen: 

Aufgrund seiner Ausstattung an Habitatstrukturen dient der Wald im Planungsgebiet einer Reihe von 

Tier- und Pflanzenarten als Lebensstätte.  

Baubedingt kommt es zu Verlust und Beeinträchtigungen von Lebensräumen durch Überbauung und 

Versiegelung. Durch Lärmemissionen können geräusch- und störungsempfindliche Tierarten gestört 

werden.  

Die Bebauung und die veränderte Nutzung führen zu einer Veränderung der Habitatstrukturen sowie 

der abiotischen Standortfaktoren des Gebiets durch Veränderung des Untergrundes, des Gelände-

reliefs und der standörtlichen Gegebenheiten. 

Im Bereich der Waldfläche wird der Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt in mittlerem bis 

hohem Maß beeinträchtigt und teilweise ganz entzogen werden.  

Unter der Voraussetzung von Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen kann bei Vögeln der EU-Vogel-

schutzrichtlinie und bei Arten der FFH-Richtlinie das Eintreten von Verbotstatbeständen gemäß §44 

BNatSchG vermieden werden. 

 

SCHUTZGUT MENSCH (ERHOLUNG/IMMISSIONEN) 

Das geplante Vorhaben hat folgende mögliche bau-, anlage- und betriebsbedingte Auswirkungen auf 

das SCHUTZGUT MENSCH: 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkungen auf das Schutzgut 

Baubedingte Wirkung 

Bauzeitliche Schallemissionen, Staub 
Beeinträchtigung  Erholungsnutzung auf  

den privaten Grundstücken 

Anlagebedingte Wirkung 

Keine Nicht vorhanden 

Betriebsbedingte Wirkung 

Schallemissionen durch Besucher- und 

Anwohnerverkehr 

Beeinträchtigung der Wohn- und  

Wohnumfeldqualität gering 
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Auswirkungen: 

Die Lärm- und Schadstoffbelastung für die Anwohner der Zufahrtsstraße wird in geringem Maß zu-
nehmen.  
 
SCHUTZGUT LANDSCHAFT 

Für das Schutzgut LANDSCHAFT – Landschaftsbild können sich durch das geplante Vorhaben mög-
liche bau-, anlagen- und betriebsbedingte Auswirkungen ergeben: 
 

Auslösender Wirkfaktor Auswirkungen auf das Schutzgut 

Baubedingte Wirkung 

Bauzeitliche Schallemissionen, Staub 
Beeinträchtigung  Erholungsnutzung auf  

den privaten Grundstücken 

Anlagebedingte Wirkung 

- Neubebauung einer Waldfläche Änderung des Landschaftsbildes 

Betriebsbedingte Wirkung 

- Neubebauung einer Waldfläche Änderung des Landschaftsbildes 

 

Auswirkungen: 

Durch die geplante Bebauung wird das Landschaftsbild nicht wesentlich verändert. Entlang der 

Chemnitzer Straße entsteht Bebauung wie sie beiderseits der Straße bereits vorhanden ist.  

Der Wald wird im Bereich der neuen Bebauung zurückgenommen, der Waldsaum durch das Pflanz-

gebot auf den Grundstücken aber wieder hergestellt. 

 

SCHUTZGUT KULTUR UND SACHGÜTER 

Im Geltungsbereich sind keine Kultur- und Sachgüter bekannt.  

 

SCHUTZGUT WECHSELWIRKUNGEN 

Die nach den Vorgaben des BauGB zu betrachtenden Schutzgüter beeinflussen sich gegenseitig in 

unterschiedlichem Maße. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind ebenso zu beachten 

wie komplexe Wirkungszusammenhänge. Umweltauswirkungen auf ein Schutzgut können indirekte 

Folgen auf ein anderes Schutzgut nach sich ziehen.  

 

4.3   PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI NICHTDURCHFÜHRUNG DER 

PLANUNG 

Bei Nichtdurchführung der Planung ist davon auszugehen, dass die Fläche weiter als Wald besteht 

und forstwirtschaftlich genutzt wird.  

 

4.4.  GEPLANTE MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG , VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH EINSCHLIEßLICH 

DER NATURSCHUTZRECHTLICHEN EINGRIFFSREGELUNG IN DER BAULEITPLANUNG) 

 

4.4.1  MAßNAHMEN ZUR VERMEIDUNG 

Zur Vermeidung bzw. Minimierung erheblicher zu erwartender Beeinträchtigungen sind – bezogen 

auf sämtliche Umweltschutzgüter – die im Folgenden genannten grünordnerischen Maßnahmen vor-

gesehen: 

- Tiergruppenschädigende Anlagen, wie Sockelmauern bei Zäunen sind nicht erlaubt 
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- Vermeidung der Einleitung belasteter Abwässer in Oberflächengewässer durch Festlegung der 

Dachmaterialien (kein elementares, unbeschichtetes Metall zulässig) 

- Schaffung eines neuen Waldsaums im nördlichen Teil der Grundstücke 

- Abschiebung des Oberbodens vor Beginn der Baumaßnahme  

- Getrennte Lagerung von Oberboden und Aushubmaterial  

- Drainpflaster auf Stellplätzen 

- Schaffung von Brut- und Nistmöglichkeiten für Vögel 

- Zeitliche Begrenzung der Leuchtdauer von Werbeanlagen und Verwendung von LED- Lampen 

zum Schutz nachtaktiver Insekten 

- Einsatz von Zisternen  

- Umsetzung der Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen aus der saP 

 

4.4.2  ART UND AUSMAß VON UNVERMEIDBAREN BEEINTRÄCHTIGUNGEN 

Dauerhafte Inanspruchnahme von ca. 6.068 m² belebtem Boden durch Überbauung und Versiege-

lung, Erhöhung des Oberflächenabflusses und Verminderung des Grundwasserneubildung. 

 

4.4.3  AUSGLEICHSMAßNAHMEN 

Zur Kompensation unvermeidbarer Eingriffe werden im Wesentlichen folgende Maßnahmen festge-

setzt (siehe Bebauungsplan, Ziffer 5 der textlichen Festsetzungen): 

Private Grünflächen: 

- Schaffung eines neuen Waldsaums im Norden der Grundstücke als Übergang zum bestehenden 

Wald.  

- Pflanzgebot für Einzelbäume lt. Darstellung im Bebauungsplan 

 Sortenauswahl lt. Festsetzungen - Punkt 5.2 Pflanzgebot. 

- Empfehlung von standorttypischen Gehölzen auf privaten Grünflächen  

- Verbot der Pflanzung standortuntypischer Nadelgehölzen und geschlossenen Koniferenhecken.  

- Möglichkeit der Versickerung durch Festlegung von Drainpflaster für Stellflächen und Zufahrten  

- Ersatz für den Wald durch Aufforstung einer intensiv genutzten landwirtschaftlichen Fläche 

(Ackerland) auf Fl.Nrn. 365, 366, 367 und 368 Gemarkung Neuendettelsau  

Die Ermittlung des Eingriffsvolumen und des daraus resultierenden Ausgleichsbedarfs ist in  

Ziffer 4 des vorliegenden Umweltberichts beschrieben.  

 

4.5  BESCHREIBUNG DER METHODIK UND HINWEIS AUF SCHWIERIGKEITEN UND KENNTNISLÜCKEN  

Der Umweltbericht stützt sich auf Angaben aus dem Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuen-

dettelsau und die artenschutzrechtliche Prüfung des Diplom-Biologen Ulrich Messlinger sowie die 

Aufnahme der Waldfläche durch den Förster. 

Bei der Zusammenstellung der erforderlichen Angaben bestanden keine nennenswerten Schwierig-

keiten. 

 

4.6 MAßNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG (MONITORING) DER AUSGLEICHSFLÄCHE  

Die Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der neu gepflanzten Bäume sind in Ziffer 5.2.3 der Be-

bauungsplansatzung festgesetzt.  

 

4.7  ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Mit dem Bebauungsplanverfahren und der damit verbundenen Ausweisung von Bauflächen im 

Gebiet „Chemnitzer Straße Ost“ soll die vom Flächennutzungsplan vorgesehene städtebauliche 

geordnete Mischgebietsentwicklung angestoßen werden. 
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Die Planung orientiert sich an der Umgebungsbebauung. Die Grundstücke des Plangebiets werden 

direkt über die bereits ausgebaute Chemnitzer Straße an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. 

Als Übergang zur bewaldeten Landschaft ist die Ausbildung eines Waldsaumes geplant, der dem Er-

halt vorhandener wertgebender Lebensräume vorkommender Tierarten dienen soll. 

Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne von § 2 Abs. 4 BauGB sind die Ein-

griffe in die vorhandenen Natur- und Landschaftspotenziale und die Veränderung der Lebensräume 

von Tieren und Pflanzen anzusehen. 

Die Eingriffe in Natur und Landschaft wurden in Anlehnung an den „Leitfaden zur Anwendung der 

Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung  

und Umweltfragen erfasst und bewertet.  

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich für künftige Baumaßnahmen sind in 

den Festsetzungen der vorliegenden Begründung dokumentiert (Ziffer 9. – Ermittlung des Umfangs 

der Ausgleichsflächen). Die Empfehlungen erstrecken sich von Minimierungsmaßnahmen, wie z.B. 

flächenschonende Bauweisen, bis zur Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen.  

 
 

5.  STÄDTEBAULICHE GESTALTUNGSABSICHT 

Da bereits die vorhandene Bebauung entlang der Chemnitzer Straße eine Mischung aus Wohnge-

bäuden,  gewerblichen, öffentlichen und anderen Nutzungen aufweist, trägt die Aufstellung eines Be-

bauungsplans, mit dem gemäß der Darstellung im Flächennutzungsplan ein Mischgebiet (MI) gem. § 

6 BauNVO ausgewiesen wird, dem Charakter des Quartiers Rechnung.  

Das städtebauliche Konzept entspricht wesentlichen Zielen des Regionalplans, des Landesentwick-

lungsprogramms und des Baugesetzbuchs im Sinne einer nachhaltigen und organischen Siedlungs-

entwicklung, dem Gebot sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sowie dem Anbindegebot. 

 

5.1  ART UND MAß DER BAULICHEN NUTZUNG  

Entsprechend den Nutzungen in der Umgebungsbebauung wird der Geltungsbereich als Mischgebiet 

(MI) nach § 6 BauNVO festgesetzt. 

Als höchst zulässiges Maß der baulichen Nutzung werden eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 und 

eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt, soweit sich nicht aus der festgesetzten über-

baubaren Fläche, der Geschosszahl sowie der Grundstücksgröße ein geringeres Maß ergibt. 

 

5.2  BAUORDNUNGSRECHTLICHE  GESTALTUNG  

Die in Ziffer 3 der Bebauungsplansatzung verzeichneten bauordnungsrechtlichen Gestaltungsvor-

schriften tragen den Anforderungen einer Mischgebietsnutzung Rechnung, indem sie  Festsetzungen 

nur im erforderlichen Umfang und unter Berücksichtigung des Umstandes treffen, dass an Wohn- 

und gewerbliche Gebäude z.B. unter gestalterischen, nutzungsbedingten , wirtschaftlichen und 

sicherheitsrechtlichen Gesichtspunkten unterschiedliche Anforderungen gestellt werden, die gleich-

ermaßen zu berücksichtigen sind.  

 

6.  GEMEINSCHAFTSANLAGEN 

Wegen der Anzahl von lediglich drei Bauplätzen im Geltungsbereich sind keine Gemeinschaftsan-

lagen vorgesehen. 

 

 



Gemeinde Neuendettelsau                           Bebauungsplan Nr. 31 „Chemnitzer Straße Ost“ 

 

 
 
 Seite 17 von 21 Fassung vom 09.04.2018 

 

7.  ERSCHLIEßUNG, VER- UND ENTSORGUNG 

 

7.1  VERKEHRSERSCHLIEßUNG, RUHENDER VERKEHR 

Die Anbindung an den Straßenverkehr erfolgt über die bestehende Chemnitzer Straße. 

Im Baugebiet ist jedem Grundstück zunächst eine Doppelgarage zugeordnet. Insbesondere bei ge-

werblich genutzten Grundstücken richtet sich die Anzahl der zu errichtenden Stellplätze nach den 

Vorschriften der Bayerischen Bauordnung bzw. der auf ihrer Grundlage erlassenen Rechtsverord-

nung. 

Öffentliche Stellplätze sind nicht vorgesehen. 

 

7.2  NIEDERSCHLAGSWASSERABLEITUNG UND SCHMUTZWASSERBESEITIGUNG 

 

7.2.1  ÖFFENTLICHE ENTWÄSSERUNG 

Die Baugrundstücke werden über den bestehenden Mischwasserkanal am Ostende der Chemnitzer 

Straße an das kommunale Entwässerungsnetz angeschlossen. Der geringe räumliche Umfang des 

Baugebiets stellt keine hohen Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des vorhandenen Kanals.  

 

7.2.2  ENTWÄSSERUNG IM PLANGEBIET 

Die Entwässerung innerhalb des Plangebietes erfolgt im Trennsystem. 

Vom Grundsatz der Abwasserbeseitigung des § 55 Abs. 2 WHG, wonach Niederschlagswasser 

ortsnah versickert, verrieselt oder direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit 

Schmutzwasser in ein Gewässer eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch 

sonstige öffentlich- rechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen, kann 

im Plangebiet aus folgenden Gründen abgewichen werden: 

 Eine großflächige Versickerung des Niederschlagswassers ist aufgrund der in tieferen (ca. 2,2 - 

2,4 m) Gesteinsschichten vorgefundenen “violett bis braun gefärbte Sandsteine mit eingeschalte-

ten grünlich bis grau gefärbten Tonlinsen“, deren Versickerungsfähigkeit als zu gering einzu-

stufen ist, nicht möglich 

 Ein Gewässer oder Vorfluter (Graben), der in ein Gewässer führen würde und dem Nieder-

schlagswasser zugeführt werden könnte, ist in unmittelbarer Nähe des Plangebietes nicht vor-

handen 

Zur Reduzierung der dem Straßenkanal zugeführten Niederschlagsmengen sind Zisternen mit Auf-

stauraum und Drosselabfluss vorzusehen, deren Überlauf jedoch an den Mischwasserkanal ange-

schlossen werden darf. 

Ausschließlich während der Bauphase dürfen auch eventuell erforderliche Drainageleitungen an den 

Mischwasserkanal angeschlossen werden. 

 

7.3  WASSERVERSORGUNG 

Die Wasserversorgung wird durch die Gemeindewerke Neuendettelsau sichergestellt. 

 

7.4  ENERGIEVERSORGUNG 

Die Versorgung des Baugebietes mit elektrischer Energie erfolgt durch die Gemeindewerke Neuen-

dettelsau. Die Nutzung solarer Energie ist zugelassen. 
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8.  FLÄCHENBILANZ 

Öffentliche Verkehrsfläche:   0,0000 ha       0 % 

Öffentliche Grünfläche:   0,0000 ha       0 % 

Bauparzellen:     0,6068 ha   100 % 

Gesamtfläche    0,6068 ha   100 % 

 

 

9.  ERMITTLUNG DES UMFANGS DER AUSGLEICHSFLÄCHEN  

 

9.1  EINSTUFUNG DER SCHUTZGÜTER 

Die Einstufung des Planungsraumes erfolgt nach der Bedeutung der Schutzgüter, anhand des Leit-

fadens „Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ des Bayerischen Staatsministeriums für Landesent-

wicklung und Umweltfragen; ergänzte Fassung, Stand vom Januar 2003, Liste 1a - 1c. 

Bei der Betrachtung aller Schutzgüter ergeben sich für die Waldflächen im Geltungsbereich  

folgende Einstufungen: 

 

Schutzgut 
Kategorie II/unterer 
Wert 

Kategorie II / oberer 
Wert 

Kategorie III 

Arten und Lebens-
räume 

 
Standortmäßige 
Wälder, soweit nicht  
in Liste 1c erfasst 

 

Boden   
Unbeeinflusster bzw. ge-
ringfügig veränderter, 
naturnaher Bodenaufbau 

Wasser 
Eintragsrisiko von 
Nähr- und Schad-
stoffen vorhanden 

  

Klima und Luft   
Flächen mit 
Klimaausgleichsfunktion 
für besiedelte Bereiche 

Landschaftsbild 

Bisherige Ortsrand-
bereiche mit bestehen-
den, eingewachsenen 
Eingrünungsstrukturen 

  

 

Insgesamt sind die Flächen der Kategorie II/oberer Wert bis Kategorie III zuzuordnen. 

 

9.2  EINGRIFFSREGELUNG UND AUSGLEICHSFLÄCHEN 

Aufgrund der geplanten Grundflächenzahl von 0,4 und der entsprechenden Eingriffsschwere wird die 

geplante bauliche Nutzung mit dem Eingriffstyp A (hoher Versiegelungs- bzw. Nutzungsgrad) 

zugeordnet.  

Aufgrund von Kompensationsmaßnahmen (Randeingrünung, Erhalt von Baumbestand, Nistkästen 

etc.) wird der Ausgleichsfaktor auf 1,0 gesetzt. 

Die Überlagerung der heutigen Situation (Bestand) mit der künftigen Nutzung (Eingriff) ergibt 

folgende Beeinträchtigungsintensität 
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Teilgebiet nach 
Eingriffsschwere 
 

Eingriff  
in m² 

Kompensations- 
faktor 

Ausgleichsbedarf 
in m² 

Ausgleichs- 
fläche im 
Gebiet m² 

Ausgleichsfläche 
außerhalb  

m² 

Typ A II-III 6.068 1,0 6.068 840 5.228 

 

Durch die geplante Entwicklung des Baugebietes entsteht insgesamt ein Kompensationsbedarf von 

6.068 m². Da innerhalb des Geltungsbereichs kein angemessener Ausgleich möglich ist, wird der 

Ausgleichsbedarf vom Grundstückseigentümer auf einer Ersatzfläche bereitgestellt (separate 

Planung). 

 

9.2.1  LAGE DER AUSGLEICHSFLÄCHE UND EIGNUNG 

Die Ausgleichsfläche liegt in der Gemarkung Neuendettelsau auf den für die Aufnahme in das 

Ökokonto vorgesehenen Grundstücken Fl.Nrn. 365, 366, 367 und 368 (Abb. 7). 

Zum Ausgleich wird jedoch nur eine Teilfläche aus den Fl.Nrn. 365 und 366 benötigt.  

Allgemeine Angaben:  Fläche für Ackerbau 

Flurnummer:   365, 366 

Größe:    11.010 m²  

Nutzung:   Ackerbau 

Eigentümer:   Micha Müller (365), Rainer Wagner (366) 

Rechtliche Sicherung: im Grundbuch wird eine dingliche Sicherung als Ausgleichsfläche 

eingetragen 

 

Bestand: 

Die Ausgleichsfläche auf den Grundstücken Fl.Nrn. 365 und 366 Gemarkung Neuendettelsau wird 

momentan als Ackerland genutzt. Die Flurstücke besitzen einen geringen Wert für den Naturhaus-

halt.  

Im Süden und Westen ist die Fläche von Wald umschlossen, im Norden schließt ein landwirtschaft-

licher Weg an und im Osten weitere Ackerflächen.  

Das Landschaftsbild wird durch kleine landwirtschaftliche Flächen und kleinere Waldgebiete geprägt. 

Zwischen den Äckern und Wiesen sind nur sehr vereinzelt Hecken oder Brachflächen anzutreffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 7: Luftaufnahme Fl.Nrn. 365 bis 368 Gemarkung Neuendettelsau 
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Ziele und Maßnahmen der Ausgleichsfläche: 

Die Ausgleichsfläche soll neuen Lebensraum für die Tier- und Pflanzenwelt bieten. Der bislang land-

wirtschaftlich genutzte Acker wird aufgeforstet, soll langfristig in einen artenreichen Mischwald ge-

wandelt werden und somit einen hochwertigen Lebensraum für viele Pflanzen- und Tierarten bilden. 

Pflege: 

Die unter Punkt 5.2.3 der Festsetzungen (Satzung) beschriebenen Pflegemaßnahmen führen zu  ei-

ner nachhaltigen Aufwertung der Ackerfläche, sichern eine dauerhafte Erhaltung des ökologischen 

Werts der Ausgleichsmaßnahmen, garantieren eine gute Nachbarschaft zur land- oder forstwirt-

schaftlichen Flächennutzung und sorgen für die Entwicklung eines gepflegten Landschaftsbildes. 

 

10.  MAßNAHMEN DER GRÜNORDNUNG IM BAUGEBIET 

Gemäß der Planzeichnung und den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind auf privaten Grün-

flächen Laub- und Obstbäume gemäß der Pflanzliste zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten. Fer-

ner ist entlang der nördlichen Grenze zum Wald ein Waldsaum auszubilden und als Bestand zu un-

terhalten. 

Die Neuschaffung des Waldsaumes bietet für viele Tiere und Pflanzen einen neuen Lebensraum. 

und erzeugt einen natürlichen Übergang zwischen der Wohnbebauung und dem Wald. Die Bäume 

entlang der Straße tragen ebenfalls zur Durchgrünung des Baugebietes bei. 

 

 

11.  SICHERUNGSMAßNAHMEN  

Im Bereich der Baumfallzone entlang der nordwestlichen und nordöstlichen Grundstücksgrenzen des 

Plangebietes sind wegen der von den angrenzenden Waldflächen ausgehenden Windbruchgefahr für 

regelmäßige bewohnte Räume besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich, die in der 

Bebauungsplansatzung (Abschnitt 3.9) festgesetzt sind.  

 

 

12. SICHERUNG VON LEITUNGEN 

Zu Leitungen muss jederzeit ungehinderter Zugang möglich sein, Bauausführende sind verpflichtet, 

sich über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung vorhandenen Leitungstrassen zu informie-

ren. 

Öffentliche und bekannt werdende Maßnahmen Dritter, private Planungen, Bauvorhaben und Baum-

pflanzungen sowie Beginn und Ablauf von Erschließungsmaßnahmen sind jeweils rechtzeitig an die 

Gemeindewerke, Main- Donau- Netzgesellschaft, Telekom und andere Netzbetreiber mitzuteilen. 

Der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung von Telekommunikationslinien darf durch Baumpflanzun-

gen nicht behindert werden. Bei Baumpflanzungen sind das 

 -  „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle, Ausgabe 2013 (R 2) (FGSV-Nr. 939) bzw. 

inhaltlich gleichlautende DVGW-Merkblatt GW 125 bzw. DWA-Merkblatt 162  

-  „Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen" der Forschungs-

gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 1989 (insbesondere der Abschnitt 3)  

zu beachten. Danach ist bei Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsleitungen ein 

Abstand von 2,50 m einzuhalten. 
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